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3 KULTURFORDERUNGSARTIKEL

Auch fiir den Film wichtig

Kathrin Miiller

D ie Schweiz als Land existiert heu-
te nicht nur, weil verschiedenste
kleinere Lebensgemeinschaften vor lan-
ger Zeit einmal einsahen, dass sie zu-
sammen stiarker sind, und deshalb be-
schlossen haben, sich eine gemeinsame
Verfassung mit allen staatspolitischen
Notwendigkeiten zu geben. Uber ein
paar gemeinsame Jahrhunderte hinweg
ist auch eine gemeinsame Kultur ent-
standen und hat dazu beigetragen, dass
unsere Gemeinschaft heute noch be-
steht. Dass diese schweizerische Kultur,
wie die anderen Tréger eines Staates, in
der Verfassung Eingang findet, ist des-
halb nach 700 Jahren angebracht.

Eine Verankerung der Kultur in der
Verfassung bedeutet nicht monstrudse
«Bundeskultur», dafiir sorgen —im posi-
tiven Sinn — Rostigraben und Gotthard,
unsere foderalistische Tradition der
Kantone, Gemeinden, Regionen, und —
last but not least — die Tatsache, dass fiir
jeden und jede von uns als Mitglieder
dieser Gemeinschaft «Kultur» eine ganz
personliche Definition und einen ganz
individuellen Ausdruck hat.

Doch warum ist der Kulturforde-
rungsartikel fiir den Film, der bereits auf
die Unterstiitzung auf Bundesebene
(Filmverordnung) zdhlen kann, trotz-
dem wichtig? Weil er den Film politisch
stirker macht. Und Stirke wird er brau-
chen, wenn er seine Eigenstindigkeit
bewahren will. Ohne viel Larm wird
nebenan ein Informations-Superhigh-
way gebaut, der seine Arme gleich einer
Krake um diese Welt windet und sie in
einen Einheitsbrei verwandelt.

Fiir die Existenz eines eigenstindi-
gen filmischen Schaffens in unserem
Land — als Ausdruck der Interessen und
Befindlichkeiten — ist eine politische
und finanzielle Kulturforderung auf
staatlicher Ebene nicht nur grundsitz-
lich wichtig, sondern sogar eine Uber-
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lebensfrage. Einerseits, weil der Film —
der sich durch seine leichte Zugénglich-
keit ideal als Vermittler nicht nur zwi-
schen verschiedenen Kulturen in der
Schweiz, sondern auch mit dem Aus-
land eignet —, wenn er sich nicht auf die
ideelle Unterstiitzung durch eine starke

gesamtschweizerische  Kulturpolitik

stiitzen kann, vom Einheitsbrei erstickt

werden wird. Andererseits, weil ein
Film, als Resultat einer kreativen Zu-
sammenarbeit vieler Filmschaffender,
aus personellen und technischen Griin-
den finanziell aufwendig ist und heute
unmoglich mit den Mitteln regionaler
Kulturférderung allein entstehen kann.

Um eine Eigenstindigkeit des kul-
turellen schweizerischen Filmschaffens
zu garantieren, miis-
sen die vorhandenen
politischen und fi-
Mittel
koordiniert und so
optimal als moglich

nanziellen

eingesetzt werden.
Mit einer klaren Zu-
sage an die Kultur
auf hochster politi-
scher Ebene wird
dies moglich. M

Kathrin Miiller ist
Direktorin des
Schweizerischen
Filmzentrums.

Art. 27septies

1. Bund und Kantone fordern im Rahmen
ihrer Zusténdigkeit das kulturelle Leben in
seiner Vielfalt sowie das Verstindnis der
Bevolkerung fiir kulturelle Werte. Der
Grundsatz der Subsidiaritit bleibt dabei
gewahrt.

2. Der Bund kann Kantone, Gemeinden
und Private in ihren Bemiihungen um die
Pflege des kulturellen Erbes, die Forde-
rung kulturellen Schaffens und die Kultur-
vermittlung unterstiitzen. Er berticksich-
tigt dabei besonders die Anliegen wenig
begiinstigter Landesteile und Bevolke-
rungsgruppen.

3. Der Bund kann die kantonalen, kom-
munalen und privaten Bemiihungen
durch eigene Vorkehrungen ergénzen, na-
mentlich

a. zur Wahrnehmung kultureller Aufga-
ben von gesamtschweizerischer Bedeu-
tung;

b. zur Pflege des kultruellen Austausches
im Inland und mit dem Ausland.



	Auch für den Film wichtig

